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Vorwort

Jahr für Jahr finden etwa 80.000 Zwangsversteigerungen statt, Jahr für Jahr
wechseln auf diese Weise Immobilien im Wert von 15 bis 20 Milliarden Euro
den Eigentümer. Trotzdem konnten die Beteiligten bisher nicht auf eine zuver-
lässige Handreichung zurückgreifen, die das Verfahren aus der Perspektive aller
Beteiligten ganz umfassend beleuchtet und alle erforderlichen Hilfesellungen
gibt.

Vorliegendes Werk möchte Abhilfe schaffen: Es vereinigt einen klassischen
Kommentar zum ZVG und einigen Nebenvorschriften mit Handbuchtexten,
Ablaufschemata und den erforderlichen Formularen. Die Autoren stammen aus
allen relevanten Berufsgruppen: Rechtspfleger, Richter, Bankjuristen und- be-
triebswirte, Rechtanwälte, Zwangsverwalter sowie Fachhochschul- und Uni-
versitätsangehörige.

Ein derartiges Werk kann nur gelingen, wenn ein motiviertes Autorenteam an
einem Strang zieht. Dafür danke ich allen Mitautoren ganz herzlich. Außerdem
bedarf es auf Verlagsseite einer engagierten und kompetenten Betreuung, für die
ich – stellvertretend für alle Verlagsmitarbeiter – unserer Lektorin Frau Rechts-
anwältin Alexandra Steppacher, sehr danke. Schließlich: Was wäre ein Heraus-
geber ohne seine Mitarbeiter. Mein Dank gilt deshalb Anita Bohn für die
Durchsicht des Fußnotenapparats. Ein ganz besonderer Dank schließlich An-
dreas Gietl, ohne dessen außergewöhnlich zuverlässige und kompetente Mitar-
beit dieses Buch niemals erschienen wäre.

Ich wünsche allen Nutzerinnen und Nutzern Gewinn bei der Arbeit mit diesem
Buch und erbitte jederzeit Vorschläge zu seiner Verbesserung.

Regensburg, im August 2010
Martin Löhnig
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Kleine Gebrauchsanleitung

Das Werk zerfällt in insgesamt 5 Teile. Der erste Teil betrifft die Grundlagen
und Grundsätze des ZVG-Verfahrens. Zunächst werden die einschlägigen Nor-
men aus der Zivilprozessordnung kommentiert, die die Grundlage der Zwangs-
versteigerung bilden. Anschließend wird in Handbuchkapiteln auf Grundlagen
und Grundsätze des Verfahrens sowie verfahrenstaktische Erwägungen einge-
gangen.

Den zweiten Teil machen Beispiel- und Einführungsfälle aus. Anhand jeweils ei-
nes typischen Musterfalls zur Zwangsversteigerung, zur Zwangsverwaltung
und zur Zwangshypothek mit anschließender Zwangsversteigerung werden die
Verfahren nach Art eines erläuterten Ablaufschemas dargestellt, so dass insbe-
sondere der weniger erfahrene Rechtsanwender auf diese Weise das gesamte
Verfahren Schritt für Schritt vor Augen geführt bekommt.

Der dritte Teil des Werkes ist der umfangreichste Teil, denn er macht eine „klas-
sische“ Kommentierung des ZVG aus.

Ein vierter Teil betrifft Kommentierungen von Nebengesetzen, die den Kom-
mentar ergänzen und abrunden. Es werden Ausschnitte aus dem Wohnungsei-
gentumsgesetz und aus dem Einführungsgesetz zum ZVG kommentiert sowie
der gesamte Zwangsverwalterverordnung.

Der fünfte Teil bildet den Formularanhang. Hier sind Formulare zur Zwangs-
versteigerung, zur Zwangsverwaltung, zur Teilungsversteigerung und allge-
meine Formulare in derjenigen Reihenfolge versammelt, wie sie für die Abwick-
lung eines Verfahrens benötigt werden.

Löhnig
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Arten der Vollstreckung 1, 2 § 866 ZPO

Fischinger 1

I. Grundlagen und Grundsätze des ZVG-Verfahrens

§ 866 ZPO Arten der Vollstreckung

(1) Die Zwangsvollstreckung in ein Grundstück erfolgt durch Eintragung
einer Sicherungshypothek für die Forderung, durch Zwangsversteigerung
und durch Zwangsverwaltung.

(2) Der Gläubiger kann verlangen, dass eine dieser Maßregeln allein oder
neben den übrigen ausgeführt werde.

(3) Eine Sicherungshypothek (Absatz 1) darf nur für einen Betrag von mehr
als 750 Euro eingetragen werden; Zinsen bleiben dabei unberücksichtigt,
soweit sie als Nebenforderung geltend gemacht sind. Auf Grund mehrerer
demselben Gläubiger zustehender Schuldtitel kann eine einheitliche Siche-
rungshypothek eingetragen werden.

Übersicht Rn.

I. Allgemeines 1

II. Arten der Immobiliarvollstreckung, Abs. 1 2–4
1. Sicherungszwangshypothek 2
2. Zwangsverwaltung, §§ 146–161 ZVG 3
3. Zwangsversteigerung, §§ 15–145a ZVG 4

III. Wahlrecht des Gläubigers, Abs. 2 5–8

IV. Mindestbetrag bei der Zwangshypothek, Abs. 3 9–16
1. Normzweck und Anwendungsbereich 9, 10
2. Berechnung 11–15

a) Gesamtbetrag 11
b) Zinsen 12, 13
c) Addition 14, 15

3. Fehlerfolge 16

V. Gebühren 17, 18

I. Allgemeines

§ 866 regelt die drei unterschiedlichen Arten der Vollstreckung in das unbe-
wegliche Vermögen (Abs. 1) und gibt dem Gläubiger die Wahl zwischen diesen
(Abs. 2). Abs. 3 bestimmt die Mindestgrenze für die Eintragung einer Zwangs-
hypothek.

II. Arten der Immobiliarvollstreckung, Abs. 1

1. Sicherungszwangshypothek

Nach Abs. 3, § 867 ZPO kann der Gläubiger eine Sicherungszwangshypothek
(im Folgenden: Zwangshypothek) eintragen lassen. Anders als Zwangsverstei-
gerung und -verwaltung führt diese nicht zur Befriedigung, sondern nur zur
Sicherung des Gläubigers, u.a. durch Verschaffung der Rangstelle des § 10
Abs. 1 Nr. 4 ZVG. Sie ist deshalb v.a. als „erster Schritt“ der Zwangsvollstre-
ckung konzipiert, indem sie dem persönlichen Gläubiger eine dingliche Sicher-
heit verschafft und gleichzeitig – wenn auch häufig nur vorläufig – den Schuld-
ner schont. Daher ist sie die einzige Form der Liegenschaftsvollstreckung, die

1

2



2 Fischinger

§ 866 ZPO 3–7 Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung

auch bei der Sicherungsvollstreckung (§ 720a ZPO) und im Arrestverfahren
(§ 932 ZPO) zulässig ist. Darüber hinaus bietet sie eine Reihe weiterer Vorteile
(näher § 867 Rn. 37). Zuständiges Vollstreckungsorgan ist das Grundbuch-
amt, in dessen Bezirk sich das belegene Grundstück befindet, §§ 1, 2 Abs. 1
GBO.

2. Zwangsverwaltung, §§ 146–161 ZVG

Anders als die Zwangsversteigerung (Rn. 4) führt die Zwangsverwaltung nicht
dazu, dass der Vollstreckungsschuldner sein Eigentum an dem Grundstück
verliert. Vielmehr kann der Gläubiger nur die laufenden Beträge des Grund-
stücks abschöpfen, §§ 152, 155 ZVG. Zuständig ist das Vollstreckungsgericht,
in dessen Bezirk das Grundstück belegen ist, §§ 1 Abs. 1, 146 Abs. 1 ZVG.

3. Zwangsversteigerung, §§ 15–145a ZVG

Als weitreichendste Maßnahme dient die Zwangsversteigerung der Gläubiger-
befriedigung aus dem durch die Veräußerung des Grundstücks sowie der mit-
haftenden Gegenstände (§ 864 siehe „Gegenstände der Zwangsvollstreckung“
Rn. 2 ff.) erzielten Erlös. Angesichts zahlreicher Möglichkeiten des Schuldners,
das Verfahren zu verzögern (z.B. §§ 30, 30a-d, 31 ZVG), dauert die Zwangs-
versteigerung erfahrungsgemäß lange.1 Auch für die Zwangsversteigerung ist
das Amtsgericht als Vollstreckungsgericht zuständig, in dessen Bezirke das
Grundstück belegen ist (§ 1 Abs. 1 ZVG).

III. Wahlrecht des Gläubigers, Abs. 2

Abs. 2 stellt die Wahl der Vollstreckungsart ins Belieben des Gläubigers. Dieser
ist grundsätzlich frei darin, einen der drei Wege zu beschreiten bzw. diese mit-
einander zu kombinieren. Da Zwangshypothek, -versteigerung und -verwal-
tung jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile haben, ist ein mehrspuriges
Vorgehen in der Praxis oft unabdingbar. Der Gläubiger kann jederzeit seine
Strategie wechseln und z.B. von der Zwangshypothek auf die Zwangsverstei-
gerung übergehen.2

Die Wahl der Zwangsverwaltung ist zum einen sinnvoll, wenn das Grundstück
derart hohe laufende Erträge abwirft (bzw. – unter der Ägide eines fähigen
Verwalters – abwerfen kann), dass der Gläubiger bereits dadurch befriedigt
werden kann.3 Zum anderen wird die Zwangsverwaltung häufig als vorberei-
tende Maßnahme einer späteren Zwangsversteigerung genutzt, da sie anders
als die Zwangsversteigerung auch an das Grundstück geknüpfte Miet- und
Pachtforderungen4 erfasst und die Verfügungsbefugnis des Schuldners
beschneidet, § 148 ZVG. Nachteil der Zwangsverwaltung ist, dass in den
Rangklassen des § 10 Nr. 2, 3 und 4 ZVG nur Ansprüche auf laufende wieder-
kehrende Leistungen berücksichtigt werden, § 155 Abs. 2 ZVG.5

Eine Kombination aus Zwangsversteigerung und Zwangshypothek empfiehlt
sich für den Gläubiger u.U. deshalb, weil neben den sonstigen Vorteilen einer
dinglichen Sicherung die Zwangshypothek auch bei einer eventuellen Aufhe-
bung der Zwangsversteigerung wirksam bleibt.6

1 Schuscke/Walker, § 866 ZPO Rn. 3.
2 Vgl. BGH, Urteil. v. 7.5.2003 – IV ZR 121/02, FamRZ 2003, 1092.
3 Gottwald, ZVG, § 866 ZPO Rn. 4.
4 OLG Saarbrücken, Beschl. v. 24.6.1992 – 5 W 184/91, Rpfleger 1993, 80; zum Umfang der

Beschlagnahme vgl. § 20 Rn. 49ff.; § 21 Rn. 7 ff.
5 Eickmann, in: MünchKomm-ZPO, § 866 ZPO Rn. 5.
6 Becker, in: Musielak, ZPO, § 866 ZPO Rn. 3; Hk-ZPO/Kindl, Rn. 3.
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Das Gläubigerwahlrecht unterliegt nur wenigen Einschränkungen. So ist – wie
sich aus dem Gegenschluss zu §§ 322 Abs. 4, 412 Abs. 2 AO ergibt – nur in
den dort genannten Fällen die Liegenschaftsvollstreckung gegenüber der
Mobiliarvollstreckung subsidiär;7 im Übrigen kann – unter Beachtung von
Abs. 3 – auch bei geringen Forderungen ins unbewegliche Vermögen voll-
streckt werden.8 Landesgesetze können nach Art. 117 EGBGB jedoch eine Ver-
schuldensgrenze aufstellen, die die Zwangshypothek weiter beschränkt.9 Als
weitere Beschränkung des Wahlrechts kann bei Arrestverfahren (§ 932 ZPO)
und in der Sicherungsvollstreckung (§ 720a Abs. 1 Satz 1 lit. b] ZPO) nur eine
zur bloßen Sicherung des Gläubigers führende Zwangshypothek oder Schiffs-
hypothek eingetragen werden; die vorläufige Einleitung eines Zwangsverstei-
gerungs- oder -verwaltungsverfahrens ist dagegen nicht möglich.

IV. Mindestbetrag bei der Zwangshypothek, Abs. 3

1. Normzweck und Anwendungsbereich
Die Eintragung einer Zwangshypothek (näher dazu § 867 Rn. 20ff.) ist nur
möglich, wenn der Vollstreckungstitel10 auf Zahlung von mindestens
750,01 €11 lautet. Bei laufenden Forderungen kann die Zwangshypothek nur
wegen bereits fälliger Ansprüche eingetragen werden, § 751 Abs. 1 ZPO. Die
Wertgrenze gilt auch bei Verteilung des Titels auf mehrere Grundstücke, § 867
Abs. 2 Satz 2 Hs. 2 ZPO; hier muss jeder Teilbetrag den Mindestbetrag errei-
chen (näher § 867 Rn. 47ff.). Da Abs. 3 nach ganz h.M.12 nicht dem Schuld-
nerschutz, sondern der Sicherung der Übersichtlichkeit des Grundbuchs dient,
ist er auf Zwangsversteigerung und -verwaltung nicht anzuwenden. Auch eine
analoge Anwendung scheidet aus, da der dargelegte Zweck weder bei der
Zwangsversteigerung noch bei der -verwaltung eine Rolle spielt.13 Bei Baga-
tellforderungen kommt bei ihnen aber ausnahmsweise eine Anwendung des
§ 765a ZPO in Betracht.14

Die Mindestwertgrenze gilt ferner nicht für freiwillig bestellte Sicherungshypo-
theken, für die Sicherheitshypothek des § 848 Abs. 2 Satz 2 ZPO und die
bewilligte Bauhandwerkerhypothek gem. § 648 BGB.15 Sie gilt auch nicht,
wenn der Schuldner zur Hypothekenbestellung nach § 232 BGB verurteilt
wurde oder wenn auf eine erfolgreiche Beschwerde hin ein Teilbetrag nach-
träglich eingetragen werden soll.16 Abs. 3 gilt ferner nicht bei § 128 ZVG.17

7 Auch aus Art. 14 GG folgt nichts anderes, da dem Grundeigentum des Schuldners die ebenfalls
durch Art. 14 GG geschützte Forderung des Gläubigers gegenübersteht (näher Gerhardt, ZZP 95
[1982], 467, 485ff.).

8 Münzberg, in: Stein/Jonas, ZPO, vor § 864 Rn. 5 m.w.N.
9 Siehe dazu Münzberg, in: Stein/Jonas, ZPO, vor § 864 Rn. 6 mit Fn. 22.

10 Es genügt ein Titel auf Zahlung an einen bestimmten Dritten, LG Essen, Beschl. v. 25.6.2001 –
11 T 197/01, Rpfleger 2001, 543.

11 Zur Angabe des Geldbetrages in ausländischer Währung vgl. § 28 GBO; für Eintragungen bis
31.12.1998 galt eine Grenze von DM 500, bis zum 31.12.2001 von DM 1.500.

12 Gaul, JZ 1974, 279, 283; Münzberg, in: Stein/Jonas, ZPO, § 866 Rn. 5 m.w.N.; in der Begründung
des Gesetzesentwurfes heißt es zwar, dass die Vorschrift „auch als Schuldnerschutzbestimmung
angesehen werden“ könne; jedoch wird betont, dass sie dennoch nicht auf Zwangsversteigerung
und -verwaltung anwendbar sei, BT-Drucks. 13/341, S. 35f.; so auch Hüßtege, in: Thomas/Putzo,
ZPO, § 866 Rn. 3; Rosenberg/Gaul/Schilken, Zwangsvollstreckungsrecht, § 69 II 1.

13 Schuschke/Walker, § 866 Rn. 5.
14 Gottwald, ZVG, § 866 ZPO Rn. 7; vgl. BVerfG, Beschl. v. 24.3.1976 – 2 BvR 804/75, BVerfGE

42, 64 = NJW 1976, 1391; BVerfG, Beschl. v. 24.3.1976 – 2 BvR 804/75, BVerfGE 46, 325 =
NJW 1976, 1391 = Rpfleger 1976, 389.

15 Baumbach/Lauterbach/u.a., ZPO, § 866 Rn. 6.
16 LG Ellwangen, Beschl. v. 22.12.1981 – I T 37/81, BWNotz 1982, 67.
17 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.3.1989 – 3 Wx 141/89, Rpfleger 1989, 339; LG Kassel, Beschl. v.

13.2.2001 – 3 T 23/01, Rpfleger 2001, 177.

8

9

10



4 Fischinger

§ 866 ZPO 11–13 Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung

2. Berechnung

a) Gesamtbetrag. Die der Berechnung zugrunde zu legende Forderung ist der
Gesamtbetrag der Vollstreckung, d.h. neben der Hauptsache die zu berücksich-
tigenden Zinsen (siehe Rn. 12), titulierte vorprozessuale Mahnkosten, in einem
Kostenfestsetzungsbeschluss (§ 794 Abs. 1 Nr. 2 ZPO) festgesetzte Prozesskos-
ten, die Kosten der Vollstreckung,18 auch wenn sie nicht nach § 788 ZPO fest-
gesetzt wurden, sowie sonstige Nebenforderungen i. S.d. § 4 ZPO. Entstehen
nach Eintragung der Zwangshypothek weitere Kosten oder Nebenforderungen,
kann nicht die schon eingetragene Hypothek „erweitert“ werden. Möglich ist
vielmehr nur – bei erneuter Erreichung der Mindestgrenze – die Eintragung
einer neuen, selbständigen Zwangshypothek (siehe aber Rn. 13).19

b) Zinsen. Zinsen, die als Nebenforderungen geltend gemacht werden, sind
nicht zu berücksichtigen, Abs. 3 Satz 1 Hs. 2. Unproblematisch sind im Gegen-
schluss Zinsen für eine bereits erloschene Hauptforderung20 oder solche Zin-
sen, die im Vollstreckungstitel als Hauptforderung tituliert wurden, hinzuzu-
rechnen. Strittig ist dagegen, ob Zinsansprüche, die im Erkenntnisverfahren
noch als Nebenforderung behandelt wurden, im Rahmen der Zwangsvollstre-
ckung aber als kapitalisierte Hauptforderung geltend gemacht werden
(„100 € Zinsen für die Zeit vom … bis …“), bei der Mindestwertgrenze auch
dann zu berücksichtigen sind, wenn die ursprüngliche Hauptforderung noch
nicht erloschen ist. Während eine Ansicht dies unter Berufung auf die Selbstän-
digkeit des Zwangsvollstreckungs- gegenüber dem Erkenntnisverfahren
bejaht,21 lehnt die Gegenansicht dies ab, da es dem Gläubiger die Möglichkeit
gebe, einseitig Abs. 3 Satz 1 Hs. 2 zu umgehen.22 Die Vertreter der zuletzt
genannten Ansicht lassen aber z.T. insoweit eine Ausnahme zu, als die Eintra-
gung einer gesonderten Zwangshypothek möglich sein soll, wenn die Zinsfor-
derung als solche schon den Mindestbetrag des Abs. 3 erreicht.23

Hat der Gläubiger zwar eine Zwangshypothek wegen der Hauptforderung ein-
tragen lassen, dabei aber (versehentlich) die Zinsen vergessen, ist nach überzeu-
gender wohl h.M. eine Erweiterung der bestehenden Hypothek, d.h. im glei-
chen Rang, um bis zu 5% Zinsen24 möglich.25 Das folgt aus dem auch auf
Sicherungshypotheken anwendbaren § 1119 Abs. 1 BGB. Die Gegenauffas-
sung26, die sich auf Abs. 3 beruft, verkennt, dass dieser nur verlangt, dass die
eingetragene Zwangshypothek mehr als 750 € umfasst. Dagegen wird bei einer
nachträglichen Ergänzung um die vergessenen Zinsen gerade nicht verstoßen.

18 Wegen § 867 Abs. 1 Satz 3 ZPO nicht aber die Kosten der Eintragung selbst, Hüßtege, in: Tho-
mas/Putzo, ZPO, § 866 Rn. 5.

19 RG, Beschl. v. 1.11.1905 – V 281/05, RGZ 61, 423; Stöber, in: Zöller, ZPO, § 866 Rn. 5.
20 OLG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 17.3.1982 – 2 W 1/82, Rpfleger 1982, 301; Hintzen, Hand-

buch, B, Rn. 72.
21 LG Bonn, Beschl. v. 22.9.1981 – 4 T 490/81, Rpfleger 1982, 466; Baumbach/Lauterbach/u.a.,

ZPO, § 866 Rn. 5; Becker, in: Musielak, ZPO, § 866 Rn. 4; Eickmann, in: MünchKomm-ZPO,
§ 866 Rn. 10.

22 OLG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 17.3.1982 – 2 W 1/82, Rpfleger 1982, 301; KGJ 50, 149,
155; Hk-ZPO/Kindl, § 866 Rn. 5; Hellmig, Rpfleger 1982, 301; Hüßtege, in: Thomas/Putzo,
ZPO, § 866 Rn. 5; Münzberg, in: Stein/Jonas, ZPO, § 866 Rn. 6; Gottwald, ZVG, § 866 ZPO
Rn. 9.

23 Hk-ZPO/Kindl, § 866 Rn. 5; Münzberg, in: Stein/Jonas, ZPO, § 866 Rn. 6; a.A. Hintzen, ZIP
1991, 479.

24 Angesichts der klaren Unterscheidung zwischen Zinsen und Nebenforderungen in den
§§ 1113ff. BGB gilt dies allerdings nicht für sonstige Nebenforderungen, siehe Rn. 11.

25 Haegele, Rpfleger 1969, 172; Münzberg, in: Stein/Jonas, ZPO, § 866 Rn. 6; in diese Richtung
auch Baur/Stürner/Bruns, § 38.4 Fn. 15.

26 AG Pinneberg, Beschl. v. 21.2.1969, Rpfleger 1969, 171; Stöber, in: Zöller, ZPO § 866 Rn. 5.
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d) Addition. Hat derselbe Gläubiger oder dieselbe Gläubigermehrheit
(§§ 428, 432 BGB)27 mehrere Forderungen, ist es nach Abs. 3 Satz 2 möglich,
diese zum Zwecke der Erreichung der Mindestwertgrenze zu addieren.28 Über-
schreitet die Gesamtsumme 750 €, kann eine Zwangshypothek eingetragen
werden. Denn der mit Abs. 3 Satz 1 verfolgte Zweck der Sicherung der Über-
sichtlichkeit des Grundbuches wird hier nicht beeinträchtigt.29 Dagegen ist
nach dem eindeutigen Wortlaut eine Addition der Forderungen verschiedener
Gläubiger nicht möglich, und zwar selbst dann nicht, wenn der Schuldner in
einem einheitlichen Titel verurteilt wurde.30 Dies folgt auch als Gegenschluss
zu §§ 252, 322 Abs. 1 Satz 2 AO, die die Zusammenrechnung der Steuerbe-
scheide verschiedener Behören erlauben.

Nicht selten will der Gläubiger wegen mehrerer titulierter Forderungen eine
Zwangshypothek eintragen lassen. Das Grundbuchamt darf dem Antrag nur
dann vollständig stattgeben, wenn hinsichtlich aller Forderungen die Zwangs-
vollstreckungsvoraussetzungen vorliegen. Anderenfalls hat es den Antrag
teilweise abzulehnen und – wenn insoweit die Grenze von 750 € überschritten
ist – nur hinsichtlich des erfolgreichen Teils eine Zwangshypothek einzutragen.
Liegen später auch die Voraussetzungen für den bis dato erfolglosen Teil vor,
soll es zulässig sein, für diesen Restbetrag auch dann eine weitere Zwangshy-
pothek einzutragen, wenn dieser 750 € nicht erreicht.31 Begründet wird dies
damit, dass es sich bei diesem Teilvollzug nur um die Fortsetzung der bereits
begonnenen Zwangsvollstreckung handelt.

3. Fehlerfolge

Erreicht der Vollstreckungstitel den Mindestbetrag des Abs. 3 nicht, ist eine
dennoch eingetragene Zwangshypothek nach allgemeiner Meinung nichtig
und demzufolge von Amts wegen zu löschen, § 53 Abs. 1 Satz 2 GBO (näher
§ 867 Rn. 31).32 Eine Eigentümergrundschuld entsteht nicht.33

V. Gebühren

Für die Gerichtsgebühren bei der Zwangshypothek gelten die §§ 3, 5, 8, 23
Abs. 2, 32, 62 Abs. 1, 84 Abs. 3, 131 KostO.34 Bei § 867 Abs. 2 ZPO gilt
zusätzlich § 63 Abs. 1 KostO. Bei Zwangsversteigerung und -verwaltung rich-
ten sich die Gebühren nach KV Nr. 2210ff. bzw. 2220f.; es gelten die §§ 15,
26, 54 ff. GKG.

Die Anwaltsgebühren bemessen sich bei der Zwangshypothek nach den §§ 18
Nr. 13, 25 Abs. 1 Nr. 1 RVG; es fällt die Gebühr des RVG-VV Nr. 3309 (Vor-
bemerkung 3.3.3) an. Bei der Zwangsversteigerung und -verwaltung gelten die
§§ 26f. RVG mit RVG-VV Nr. 3311f.

27 Becker¸ in: Musielak, ZPO, § 866 Rn. 4.
28 Stellt der Gläubiger mehrere Einzelanträge, soll die Addition nicht ex officio, sondern nur auf

Antrag des Gläubigers geschehen, Schuschke/Walker, § 866 Rn. 6; Baumbach/Lauterbach/u.a.,
ZPO, § 866 Rn. 7.

29 Brox/Walker, Zwangsvollstreckungsrecht, Rn. 1039.
30 Baur/Stürner/Bruns, § 38.4.
31 Hintzen, ZIP 1991, 474, 479 mit Verweis auf OLG Karlsruhe JFG 7, 392.
32 Stöber, ZVG-Handbuch, S. 15, Rn. 17c; RG, Beschl. v. 15.3.1905 – V 59/05, RGZ 60, 279, 284;

vgl. OLG Frankfurt, Beschl. v. 12.2.1981 – 20 W 60/81, Rpfleger 1981, 312; Gottwald, ZVG,
§ 866 Rn. 9.

33 Becker, in: Musielak, ZPO, § 866 Rn. 4.
34 Keine Gerichtsgebühren, wenn der Antrag auf Eintragung einer Zwangshypothek von einem

Sozialleistungsträger wegen eines nach § 116 SGB X übergegangenen Ersatzanspruchs gestellt
wird (§ 64 Abs. 2 SGB X), OLG Köln, Beschl. v. 2.10.1989 – 2 Wx 17/89, Rpfleger 1990, 64.
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